
Bestand zum
31.12. des 
Vorjahres

Verrechnung des 
Vorjahres- 

ergebnisses

Verrechnungen mit 
der allgemeinen 

Rücklage nach § 44 
Abs. 3 KomHVO im

Haushaltsjahr

Veränderungen 
der 

Sonderrücklage

Jahresergebnis des 
Haushaltsjahres (vor 

Beschluss über 
Ergebnisverwend.)

Bestand zum 31.12. des 
Haushaltsjahres

2024 2024 2025 2025
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.1 Allgemeine Rücklage   12.955.206,77 €                    12.955.206,77 € 
1.2 Sonderrücklagen
1.3 Ausgleichsrücklage   14.599.447,24 € -   1.085.498,00 €                    13.513.949,24 € 
1.4 Jahresüberschuss/-
fehlbetrag -   1.085.498,00 € -   1.085.498,00 € -           1.525.366,00 € -                    1.525.366,00 € 
1.5 Nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag
(Gegenposten zu Aktiva)

                      -   € 

Summe Eigenkapital   26.469.156,01 €                    24.943.790,01 € 
4. Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag                       -   € 

A
nlage 5

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung

Gem. § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW erhöhen Jahresüberschüsse, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die 
Ausgleichsrücklage. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus der Ausgleichsrücklage Beträge in die 

allgemeine Rücklage umgebucht werden.
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